
Stand: Anlage zum Angebot vom

Bieter/innen-Erklärung
nationales Verfahren

Zutreffendes bitte        bzw. ausfüllen

1.
Erklärung gem. Nr. 9 der Richtlinien der Bundesregierung zur angemessenen Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen im 
Handwerk, Handel und Industrie bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach der Verdingungsordnung für Leistungen - 
ausgenommen Bauleistungen - (Mittelstandsförderung)

Ist ein Unternehmen im Mehrheitssitz eines anderen Unternehmens oder mit Mehrheit an einem anderen Unternehmen beteiligt, das       
nicht unter 1.1 - 1.4 fällt, unterbleibt eine Eintragung zu Nr. 1

Ich gehöre zu

1.1 Handwerks- und Industrieunternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 5 Mio. EURO                                           bis zu 65 Beschäftigten

1.2 Einzelhandelsunternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 2,5 Mio. EURO

1.3 Großhandelsunternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 7,5 Mio. EURO

1.4 sonstigem Gewerbe mit einem Jahresumsatz bis zu  500.000 EURO

1.5 Kooperationen in handwerklichen oder anderen Arbeitsgemeinschaften, die ausschließlich Unternehmen wie zu 
Nr. 1.1 bis 1.4 angehören

1.6 Freiberufler mit einem Jahresumsatz bis zu 500.000 EURO

Der gültige Nachweis ist             ist beigefügt     liegt bereits vor

2.
Angaben des/r Bieters/in über Bevorzugungsmerkmale  der Richtlinien für die Berücksichtigung von Werkstätten für Behinderte und 
Blindenwerkstätten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

Mein Unternehmen ist anerkannt als

Werkstatt für Behinderte/Blindenwerkstätte

Der gültige Nachweis ist             ist beigefügt     liegt bereits vor

3. Mit Abgabe seines Angebots erklärt der Bieter:

dass über das Vermögen kein Insolvenz- oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet bzw. die Eröffnung beantragt oder 
dieser Antrag mangels Masse abgelehnt  worden ist.
dass sich sein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
dass er der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                           
nachgekommen ist.
dass er wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe 
von mehr als 90 Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 EURO belegt worden ist.
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